
Satzung der Stadt Werl über die Erhebung von Kostenersatz und 

Gebühren bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr vom 15.12.2011  
 

Der Rat der Stadt Werl hat aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstaben f 
und i der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666, zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 17.12.2009 (GV. NRW S. 950), sowie aufgrund § 41 Abs. 3 des 
Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) vom 10. Februar 

1998 (GV NRW S. 122/SGV NRW 213), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
08.12.2009 (GV. NRW S. 765, ber. S. 793), in seiner Sitzung am 15.12.2011 
folgende Satzung beschlossen:  

 
§ 1 

Leistungen der Feuerwehr 
(1) Die Stadt Werl unterhält zur Bekämpfung von Schadenfeuern sowie zur 

Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen, die 

durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht 
werden, eine Freiwillige Feuerwehr nach Maßgabe des Gesetzes über den 

Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG). 
(2) Darüber hinaus kann die Freiwillige Feuerwehr auf Antrag auch freiwillige 

Hilfeleistungen erbringen. Ein Rechtsanspruch zur Durchführung solcher 
Hilfeleistungen besteht nicht. Die Freiwillige Feuerwehr haftet bei diesen 
Leistungen nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Über die Durchführung 

entscheidet der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr. 
 

 § 2 
Kostentragung 

(1) Die Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr nach § 1 Abs. 1 sind unentgeltlich, 

soweit in Abs. 2 nichts anderes bestimmt ist. 
(2) Für die nachfolgend aufgeführten Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr kann 

der Ersatz von entstandenen Kosten verlangt  
 werden: 

1. von dem Verursacher, wenn er die Gefahr oder den Schaden vorsätzlich 

herbeigeführt hat, 
2. von dem Betreiber von Anlagen oder Einrichtungen gem. § 24 Abs. 1 S. 1 

FSHG im Rahmen ihrer Gefährdungshaftung nach sonstigen Vorschriften, 
3. von dem Fahrzeughalter, wenn die Gefahr oder der Schaden beim Betrieb 

von Kraft-, Schienen-, Luft- oder  

 Wasserfahrzeugen entstanden ist, sowie von dem Ersatzpflichtigen in 
sonstigen Fällen der Gefährdungshaftung, 

4. von dem Transportunternehmer, Eigentümer, Besitzer oder sonstigen 
Nutzungsberechtigten, wenn die Gefahr oder der Schaden bei der 
Beförderung von Gefahrstoffen oder wassergefährdenden Stoffen 

entstanden ist, 
5. von dem Eigentümer, Besitzer oder sonstigen Nutzungsberechtigten, wenn 

die Gefahr oder der Schaden beim sonstigen Umgang mit Gefahrstoffen 
oder wassergefährdenden Stoffen gem. Nr. 4 entstanden ist, soweit es sich 
nicht um Brände handelt, 

6. vom Eigentümer, Besitzer oder sonstigen Nutzungsberechtigten einer 
Brandmeldeanlage außer in Fällen nach Nr. 7, wenn der Einsatz Folge einer 

nicht bestimmungsgemäßen oder missbräuchlichen Auslösung war,  



7. von einem Sicherheitsdienst, wenn dessen Mitarbeiter eine Brandmeldung 

ohne eine für den Einsatz der Feuerwehr erforderliche Prüfung 
weitergeleitet hat, 

8. von demjenigen, der vorsätzlich grundlos die Feuerwehr alarmiert. 
(3) Von dem Ersatz der Kosten kann abgesehen werden, soweit dies nach Lage 

des Einzelfalls eine unbillige Härte wäre 

oder aufgrund gemeindlichen Interesses gerechtfertigt ist. 
(4) Besteht neben der Pflicht der Feuerwehr zur Hilfeleistung die Pflicht einer 

anderen Behörde oder Einrichtung zur  
Schadensverhütung und Schadensbekämpfung, so sind der Stadt Werl die 
Kosten für den Feuerwehreinsatz vom  

Rechtsträger der anderen Behörde oder Einrichtung zu erstatten, sofern ein 
Kostenersatz nach Satz 1 nicht möglich  

ist. 
 

§ 3 

Berechnungsgrundlage 
(1) Die Kosten bestehen aus den Personalkosten, Fahrzeug- und Gerätekosten, 

Sachkosten sowie Zins- und Tilgungsleistungen. 
(2) Die Kosten werden nach Maßgabe der §§ 4 bis 6 berechnet. 

 
§ 4 

Personalkosten, Verdienstausfall 

(1) Die Personalkosten berechnen sich nach der Einsatzzeit. Sie beginnt mit dem 
Zeitpunkt der Alarmierung und endet mit der Rückkehr zum jeweiligen 

Feuerwehrgerätehaus. Maßgeblich ist insoweit der Einsatzbericht. Bei 
Einsätzen, die eine besondere Reinigung der Fahrzeuge und Geräte 
erforderlich machen, wird die Zeit für die Reinigung der Einsatzzeit 

hinzugerechnet. Die Abrechnung erfolgt nach Einsatzstunden. Als 
Mindestgebühr gilt der Satz für eine Viertelstunde. Danach wird jede weitere 

angefangene Viertelstunde mit 15 Minuten berechnet. 
(2) Unbeschadet des Abs. 3 wird für die Dauer des Einsatzes je eingesetztem 

Feuerwehrmitglied aller Dienstgrade in der Zeit von 06.00 Uhr bis 20.00 Uhr 

ein Stundensatz (pauschal) von 24,40 €, ab 01.01.2012 von (pauschal) 32,00 
€ berechnet. Soweit der Dienst zu ungünstigen Zeiten geleistet wird, ist auf 

diesen Stundenlohn ein Zuschlag von 50 % zu zahlen. Dienst zu ungünstigen 
Zeiten sind Dienste an Sonntagen und gesetzlichen Wochenfeiertagen, an 
Samstagen nach 13.00 Uhr, an den Samstagen vor Ostern und Pfingsten nach 

12.00 Uhr; dies gilt auch für den 24. und 31.Dezember jeden Jahres, wenn 
diese Tage nicht auf einen Sonntag fallen, und an den übrigen Tagen in der 

Zeit von 20.00 Uhr bis 06.00 Uhr. 
(3) Als Personalkosten können auch (anstelle von Abs. 2 Ansprüche auf 

Verdienstausfallentschädigung in folgender Höhe  

 geltend gemacht werden:  
1. für im Arbeitnehmerverhältnis stehende Angehörige der Freiwilligen 

Feuerwehr in Höhe des Betrages, den die Stadt gem. § 12 Abs. 2 FSHG 
dem Arbeitgeber zu erstatten hat, 

2. für beruflich selbständige ehrenamtliche Angehörige der Freiwilligen 

Feuerwehr in Höhe der ihnen auf Grundlage der Satzung über die 
Festsetzung von Verdienstausfall der beruflich selbstständigen 

ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Werl zustehenden 
Entschädigung von Verdienstausfall. 

 



§ 5 

Fahrzeug- und Gerätekosten 
(1) Die Kosten für die eingesetzten Fahrzeuge und Geräte werden aufgrund der 

Einsatzzeit im Verhältnis zu den Jahresstunden berechnet. Die Einsatzzeit 
beginnt mit dem Ausrücken und endet mit der Rückkehr zum jeweiligen 
Feuerwehrgerätehaus. Die Höhe dieses Kostensatzes bestimmt sich 

(pauschal) nach dem anliegenden und jeweils gültigen Kostentarif, der 
Bestandteil dieser Satzung ist. Bei der Berechnung der Einsatzzeit gilt § 4 

Abs. 1 entsprechend. 
(2) Die Kosten für Kraft- und Schmierstoffe für das jeweilige Fahrzeug bzw. Gerät 

sind im Verhältnis zu der Anzahl der konkreten jährlichen Einsätze zu 

berechnen. 
Für die aufzuwendenden Geräte für Ölsperren wird pauschal je Tag ein Betrag 

von 26,00 € berechnet. 
 

§ 6 

Sachkosten 
Sachkosten wie Schaummittel, Ölbindemittel, Reinigungsmittel, Desinfizierung 

oder Reparatur/Ersatz von Chemikalienschutzanzügen oder für Reparatur/ Ersatz 
anderweitiger Einsatzgerätschaften usw. werden in voller Höhe zum jeweiligen 

Tagespreis berechnet. 
 
 

§ 7 
Gebühren für sonstige Leistungen der Feuerwehr 

(1) Für freiwillige Hilfeleistungen der Feuerwehr im Sinne des § 1 Abs. 2 werden 
Gebühren nach Maßgabe der §§ 4 bis 6 erhoben. Bei Brandsicherheitswachen 
wird abweichend von § 4 Abs. 2 Satz 1 für die Dauer der Einsatzzeit je 

eingesetztem Feuerwehrmitglied aller Dienstgrade ein Stundenlohn von 
(pauschal) 12,20 €, ab 01.01.2012 von (pauschal) 16,00 € zugrunde gelegt. 

(2) Die gebührenpflichtige Leistung der Feuerwehr kann von der 
Vorausentrichtung der Gebühr oder von der Hinterlegung einer Sicherheit 
abhängig gemacht werden. 

(3) § 2 Abs. 3 gilt entsprechend. 
 

§ 8 
Kostenschuldner 

Zur Zahlung des Kostenersatzes für Einsätze nach § 2 Abs. 2 sind die dort 

genannten Personen verpflichtet. Mehrere Kostenersatzpflichtige haften als 
Gesamtschuldner. 

 
§ 9 

Gebührenschuldner 

(1) Zur Zahlung der Gebühr für die in § 1 Abs. 2 genannten sonstigen 
Hilfeleistungen ist derjenige verpflichtet, der die Leistung bestellt oder 

bestellen lässt.  
 Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 

 

§ 10 
Entstehung und Fälligkeit 

(1) Der Kostenersatzanspruch nach § 2 Abs. 2 entsteht mit Beendigung der 
kostenersatzpflichtigen Leistungen der Feuerwehr. Er wird mit der 



Bekanntgabe des Kostenbescheides fällig, wenn in dem Bescheid nicht ein 

späterer Zeitpunkt bestimmt ist. 
(2) Die Gebühr nach § 7 entsteht mit Beendigung der gebührenpflichtigen 

Leistungen der Feuerwehr. Sie wird mit der Bekanntgabe des 
Gebührenbescheides fällig, wenn im Bescheid nicht ein späterer Zeitpunkt 
festgesetzt wird. 

 
§ 11 

Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2010 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
bisher gültige Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die 

Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Werl vom 16.12.2005 
außer Kraft. 

 
Bekanntmachungsanordnung: 
Die vorstehende Satzung über die Erhebung von Kosten und Gebühren bei 

Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr Werl vom 15.12.2011 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 

Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit 

dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Werl vorher 
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und  

 die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Werl, den 15.12.2011, gez. Grossmann, Bürgermeister 

  



 

 
Anlage 

zu § 5 Abs. 1 der Satzung der Stadt Werl über die Erhebung von Kostenersatz 
und Gebühren bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr Werl vom 15.12.2011 
 

Kostentarif 
 

Fahrzeugart                                                        je Stunde  ab 01.01.2012 
              je Stunde 
Einsatzleitwagen (ELW)       60,50 €    60,50 € 

Mannschaftstransportwagen (MTW)   103,00 €    36,50 € 
Tanklöschfahrzeug (TLF/LF 16)      81,00 €  103,00 € 

Löschgruppenfahrzeug (LF 8 u. LF10/6)      98,50 €    90,00 € 
Drehleiter (DLK 23/12)     192,50 €  150,00 € 
Rüstwagen (RW)      114,50 €    70,00 € 

Gerätewagen Logistik (GWL)    239,50 €    93,00 € 
Gerätewagen Gefahrgut (GWG)    274,00 €  220,00 € 

Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF)                    35,00 €    35,00 € 
Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF)                         81,00€    81,00 € 

Tragkraftspritzenfahrzeug wasserführend         89,00 €    89,00 € 
 
 


